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1. Kam ein Notar, der unter Verletzung seiner amtlichen Be- 
lehrungspslicht einen Knebelvertrag Md einen wucherlichen 
Darlehensvertrag bemlundet hat, gegenüber der Ersatzllage des 
geschädigten Gläubigers mit Erfolg einwenden, daß diesem ein 
für den Bertragsschlutz mitmsächliches Verschulden oder gar ein 

Verstoß gegen die gnten Sitten zm Last falle?
BGB. §§ 138, 254.

III. Zivilsenat. Urt. v. 16. September 1930 i. S. Z. (Bell.) w. 
H. (Kl.). III381/29.

I. Landgericht Magdeburg.
II. Oberlandesgericht Naumburg a. S.

Am 2. September 1925 schloß der Kläger mit dem Drogerie
besitzer H. einen von dem verklagten Notar beurkundeten Vertrag, 
nach dessen §§ 2 und 4 sich der Kläger an den beiden Drogerie
geschäften des H. auf 15 Jahre als stiller Gesellschafter mit einer 
Einlage von 3000 RM. beteiligte. Als Gewinn sollten ihm täglich 
10 RM. zufließen. Die Gewinnraten sollten am 1. und 15. jedes 
Monats ausgezahlt werden. In § 3 des Vertrags versprach der 
Kläger außerdem die Hingabe eines auf die Dauer von zwei Jahren 
unkündbaren Darlehens von 2000 RM. gegen einen jährlichen 
Zinssatz von 15%. Zur Sicherheit für die Geschäftseinlage, die 
Gewinnanteile und das Darlehen wurden dem Kläger die beiden 
Geschäfte mit sämtlichen einzeln aufgeführten Jnventarstücken und 
Warenvorräten übereignet (§ 6). H. sollte nach außen hin alleiniger 
und verfügungsberechtigter Geschäftsführer bleiben, die übereigneten 
Gegenstände aber für den Kläger verwalten und verwahren und 
bei einem Verbrauch gleichwertige Ersatzstücke anschaffen und an 
Stelle der abgegangenen Sachen treten lassen (§§ 3 und 7). Die 

iknisch. In Zivils. 130. 1



5000 RM. sind in den Besitz des H. gelangt. Dieser geriet bald 
darauf in Zahlungsschwierigkeiten. Bei Pfändungen widersprach 
der Kläger zunächst mit Erfolg, bis schließlich eine seiner Widerspruchs
klagen wegen Sittenwidrigkeit des Vertrags vom 2. September 1925 
rechtskräftig abgewiesen wurde. Darauf gewährte der Kläger dem H. 
zur Abwehr weiterer Pfändungen noch ein zweites Darlehen von 
4200 RM.

Beide Drogerien wurden von H. verkauft. Er hat insgesamt 
6200 RM. an den Kläger zurückgezahlt; mehr ist von ihm unstreitig 
nicht zu erlangen. Der Kläger meint, der Beklagte hätte ihn auf 
die Nichtigkeit des Vertrags vom 2. September 1925 Hinweisen 
müssen und hafte daher für den aus der Verletzung seiner amtlichen 
Belehrungspflicht ihm, dem Kläger, entstandenen Schaden. Er ver
langt klagend Ersatz von 4700 RM. nebst 7% Zinsen seit dem 
23. September 1926, sowie von 5 RM. entgangenem täglichen Ge
schäftsgewinn für die Zeit vom 15. September 1925 bis zur Zahlung 
der 4700 RM. Der Beklagte bestritt die Nichtigkeit des Vertrags 
und ein Verschulden seinerseits sowie den ursächlichen Zusammen
hang zwischen seiner Handlungsweise und dem Schaden des Klägers 
und wendete ein, daß dieser durch die Zahlungen des H. voll 
gedeckt sei.

Das Landgericht wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht 
erllärte den Anspruch des Klägers dem Grunde nach für berechtigt. 
Die Revision des Beklagten führte zur Aufhebung und zur Zurück
verweisung.

Gründe:
Das Oberlandesgericht erachtet den Vertrag vom 2. September 

1925 aus zwei Gründen für nichtig, und zwar einmal deshalb, 
weil er gegen § 138 Abs. 1 BGB. verstoße, sodann um deswillen, 
weil die in § 4 getroffene Vereinbarung einer Gewinnquote 
von 10 RM. täglich als Leistungswucher im Sinne der Preistreiberei
verordnung anzusehen sei und demnach gemäß § 134 BGB. der 
Rechtsgültigkeit entbehre.

Die Erwägungen, aus denen das Berufungsgericht den Tat
bestand des § 138 Abs. 1 BGB. für gegeben hält, lassen keinen 
Rechtsirrtum erkennen. Es stellt nämlich einwandftei fest, daß die 
Vertragsparteien die Geheimhaltung ihres Abkommens vom 2. Sep
tember 1925 beabsichtigten und daß dieses den H., der nach außen,



insbesondere seinen Gläubigern gegenüber, den Schein geschäftlicher 
Unabhängigkeit und Kreditwürdigkeit wahren sollte, tatsächlich der 
Mttel zu ihrer Beftiedigung und der wirtschaftlichen Selbständigkeit 
beraubte. Zwar ist jeder, der einem mit geschäftlichen Schwierigkeiten 
kämpfenden Kaufmann Geld zur Ordnung seiner Verhältnisse zur 
Verfügung stellt, berechtigt, sich eine entsprechende Sicherheit aus
zubedingen, nur dürfen die geheim gehaltenen und nach außen hin 
zunächst nicht in die Erscheinung tretenden Sicherungsmaßnahmen 
nicht so weit gehen, daß sie das gesamte oder fast das gesamte Ver
mögen des Schuldners dem Zugriff seiner übrigen gegenwärtigen 
und zukünftigen Gläubiger entziehen und nur für den neuen Geld
geber Befriedigungsmöglichkeiten schaffen. Dieser Erfolg mußte je
doch zwangsläufig eintreten, wenn H., wie es tatsächlich der Fall war, 
mit den vom Kläger empfangenen Geldern den Geschäftsbetrieb 
nicht aufrecht zu erhalten vermochte. Ein Vertrag, der solche Folgen 
auslöst, verstößt gegen das Rechts- und Billigkeitsgefühl aller an
ständig denkenden Menschen und damit gegen § 138 Abs. 1 BGB. 
Wenn die Revision dagegen einwendet, daß die Geschäftsforderungen 
des H. chm verblieben, also nicht an den Kläger abgetreten seien, 
so ist dem entgegenzuhalten, daß es sich um zwei Drogerien, d. h. 
um Ladengeschäfte handelte, in denen fast nur Handkäufe ab
geschlossen wurden, sodaß von erheblichen Außenständen naturgemäß 
keine Rede sein konnte. Die (anstelle der verkauften) neu an
geschafften Waren sollten aber sofort in das Eigentum des Klägers 
übergehen. Soweit sie dem H. kreditiert wurden, waren sie daher, 
wenn die Tageseinnahmen zu ihrer Bezahlung nicht ausreichten, 
dem Zugriff der Lieferanten und anderer Gläubiger entzogen. 
Diese hatten das Nachsehen, da, wie das Berufungsgericht aus
drücklich feststellt, sonstiges Vermögen des H., aus dem sie sich hätten 
befriedigen können, in nennenswertem Umfang nicht vorhanden war. 
An der zum mindesten zeitweiligen Benachteiligung der H.schen 
Gläubiger ändert auch § 8 des Vertrags nichts, wonach das Eigen
tum der an den Kläger veräußerten Gegenstände wieder auf H. 
übergehen sollte, sobald das Darlehen von 2000 RM. an den Kläger 
zurückgezahlt wäre. Denn dafür, daß die Rückzahlung in absehbarer 
Zeit erfolgen würde, lagen weder objektiv noch für die Vertrags
parteien genügende Anhaltspunkte vor.

Ist der Vertrag vom 2. September 1925 somit wegen Bel
l'



stoßes gegen die guten Sitten nichtig, so kann dahingestellt bleiben, 
ob die vom Berufungsrichter aus §4 PrTreibVo. in Verb, mit § 134 
BGB. gezogenen Schlußfolgerungen zutreffen. Zwar hat er rechts- 
irrtumsftei dargelegt, daß der Kläger in Wahrheit nicht als stillet 
Gesellschafter im Sinne der §§ 335flg. HGB. anzusehen sei, sondern 
daß die angebliche Geschäftseinlage von 3000 RM. lediglich ein 
gegen Wucherzinsen ausgeliehenes Kapital darstelle. Tenn der 
Kläger nahm nicht nur nicht an einem etwaigen Geschäftsverlust 
teil, sondern sollte ohne Rücksicht auf einen solchen als Vergütung 
für die Hingabe der genannten Summe täglich 10 RM. erhalten. 
Das entspricht einer Verzinsung von 120% und würde — ganz ab
gesehen von Zinseszinsen — das Kapital des Klägers während der 
vereinbarten Vertragsdauer von 15 Jahren verachtzehnfacht haben. 
Diesen Tatbestand hat der Berufungsrichter ohne Rechtsirrtum als 
unter §4 PrTreibVo. vom 13.Juli 1923 (RGBl. S.700) fallend 
erachtet. Denn eine Darlehenshingabe an Geschäftsleute ist in der 
Regel als „Leistung zur Beftiedigung des täglichen Bedarfs" an
zusehen (RGSt. Bd. 58 S. 321, Bd. 60 S. 224/25). Umstände, die 
hier eine abweichende Auffassung rechtfertigen würden, sind dem 
festgestellten Sachverhalt nicht zu entnehmen. Ein jahrelang zu 
zahlender Zinssatz von 120% ist — darin ist dem Oberlandesgericht 
gleichfalls beizutreten — zweifellos eine Vergütung, die unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Verhältnisse, insbesondere auch 
der gespannten Vermögenslage des H., keinen berechtigten Aus
gleich der beiderseitigen wirtschaftlichen Interessen, sondern einen 
übermäßigen Verdienst des Klägers im Sinne des § 4 PrTreibVo. 
darstellt. Allein ob dessen Verletzung den Vertrag vom 2. September 
1925 schlechthin nichtig machte oder den H. nur berechtigte, eine 
Herabsetzung des Zinssatzes auf ein den Gesamtverhältnissen ent
sprechendes Maß zu verlangen, ist eine Frage, die, wie schon 
erwähnt, hier keiner Erörterung bedarf, da die Nichtigkeit des Ver
trags schon aus § 138 Abs. 1 BGB. abzuleiten ist. Übrigens liegt, 
da 8 4 a. a. O. die sonstigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz
buches über die Rechtsfolgen des Wuchers unberührt läßt, bei der 
gegebenen Sachlage die Annahme einer Zuwiderhandlung gegen 
das Wucherverbot des § 138 Abs. 2 BGB. sehr nahe. Freilich fehlt 
es zur Zeit an einer Feststellung des Tatrichters über eine etwaige 
Ausbeutung der Notlage oder des Leichtsinns des H. Auf die Not-



Wendigkeit der Bejahung oder Verneinung dieses Tatbestands
merkmals wird noch zurückzukommen sein.

Der Beklagte mit seiner wissenschaftlichen Vorbildung mußte 
bei pflichtgemäßer Aufmerksamkeit die Sittenwidrigkeit der ge
planten Sicherungsübereignung erkennen und die Vertragsteile auf 
ihre Unzulässigkeit aufmerksam machen. Denn wenn auch die Auf
fassung über das, was sittlich erlaubt und sittlich unerlaubt ist, im 
Laufe der Zeiten wechseln mag, so kann doch der Revision nicht 
zugegeben werden, daß deshalb die Belehrungspflicht des Notars 
im gegebenen Falle wegfiel. § 138 Abs. 1 BGB. enthält ebenso 
wie § 826 das. kein Moralgesetz, sondem eine Rechtsnorm, die einem 
jeden die Rechtspflicht auferlegt, mit dem allgemeinen Anstands
und Billigkeitsgefühl unvereinbare Handlungen zu unterlassen, und 
deren Bedeutung und Tragweite von einem öffentlichen Glauben 
und allgemeines Vertrauen genießenden Beamten, wie der Be
klagte es ist, im Einzelfalle richtig gewürdigt werden müssen. Selbst 
wenn ein Notar nicht Gewißheit, sondern nur Bedenken über die 
rechtliche Zulässigkeit dessen hat, was er beurkunden soll, gebietet 
es ihm seine Amtspflicht, die letzteren den Vertragschließenden zu 
unterbreiten. Hat der Beklagte keine solchen Bedenken gehegt, so 
hat er den Sachverhalt und die auf ihn anzuwendenden Rechts
normen nicht mit der ihm als Rechtskundigem und Beamten ob
liegenden Gewissenhaftigkeit geprüft. Er hat also seine Amts
pflichten schuldhaft verletzt, indem er diese Prüfung und eine ihr 
entsprechende Belehrung der Vertragsparteien unterließ.

Diese Unterlassung ist auch ursächlich für etwaige Verluste des 
Klägers geworden; denn das Berufungsgericht stellt einwandfrei 
fest, daß der Kläger auf jeden Fall Sicherheit haben wollte und 
dem H. kein Geld vorgestreckt hätte, wenn ihm eröffnet worden 
wäre, daß der beabsichtigte Vertrag seiner Nichtigkeit wegen ihm 
keine Sicherheit biete. Mit Unrecht verneint aber der Berufungs
richter — int Gegensatz zum Landgericht — ein Mitverschulden 
des Klägers. Bei auch nur geringer Überlegung mußte dieser sich 
sagen, daß der von ihm geplante Sicherungsvertrag allen übrigen 
Gläubigern des H. Nachteile bringen werde oder doch bringen könne 
und nur auf deren Kosten ihm die erstrebten Vorteile verschaffe, 
sodaß er von ihm als anständigem Menschen nicht geschlossen werden 
dürfe. Hat er diese offen zutage liegende Erwägung nicht angestellt.



so ist darin eine für seinen Schaden mitursächliche unentschuldbare 
Fahrlässigkeit zu sehen (vgl. Urt. des erkennenden Senats vom 
8. Juli 1930 III273/29, abgedr. IW. 1930 S. 2932 Nr. 7). Hat er 
sie aber angestellt, hat er also mit dem Bewußtsein gehandelt, durch 
den Vertrag die anderen Gläubiger des H. wenigstens möglicherweise 
zu schädigen, so trifft ihn der Vorwurf des Schädigungsvorsatzes 
im Sinne des § 826 BGB. und damit eines Verstoßes gegen diese 
Rechtsnorm. Hat der Kläger daher in fahrlässiger Verkennung der 
Sittenwidrigkeit seines Handelns oder gar mit — wenn auch nur 
bedingtem — Schädigungsvorsatz den Vertrag geschlossen und ist 
dieser schließlich ihm selbst zum Nachteil ausgeschlagen, so muß 
man, um eine etwaige Schadensersatzpflicht des Bellagten und deren 
Umfang feststellen zu können, das beiderseitige Verschulden ab- 
wägen (§ 254 BGB.). Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß 
ein für den Schaden ursächliches vorsätzlich unerlaubtes Tun des 
Geschädigten die Verantwortlichkeit eines Mitschädigers, dem, wie 
hier dem Bellagten, nur Fahrlässigkeit zur Last fällt, in der Regel 
ausschließt (RGZ. Bd. 76 S. 323; IW. 1905 S. 717 Nr. 6), soweit 
nicht besondere Umstände int Einzelfalle doch eine Schadensteilung 
rechtfertigen (vgl. RGUrt. vom 29. Juni 1929 VI 648/29). Das 
Verschulden des Klägers wird um so schwerer wiegen, wenn er, 
wie oben als möglich hingestellt, unter Ausbeutung der Notlage 
oder des Leichtsinns des H. Wucherzinsen gefordert hat und wenn 
die Nichtigkeit des Vertrags somit — abgesehen von der Sicherungs
übereignung — auch auf § 138 Abs. 2 BGB. zurückzuführen ist. 
Die Annahme des Wuchers wird selbstverständlich nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß dem Kläger angeblich von einer Gesellschaft der 
Vorschlag gemacht worden ist, in sie unter den von H. bewilligten 
Bedingungen als stiller Gesellschafter einzutreten. Die Schuldstage 
bedarf daher einer nochmaligen Prüfung durch den Tatrichter nach 
obigen Richtlinien.

2. Zum Begriff „neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung" 
nach § 1 des Gebrauchsn ustergesetzes. 

I. Zivilsenat. Urt. v. 17. September 1930 i. S. A. (Bell.), w. 
W. (Kl.). 1 75/30.



I. Landgericht Köln, Kammer für Handelssachen.
II. Oberlandesgericht daselbst.

Der Beklagten ist mit Wirkung vom 18. April 1928 durch das 
Gebrauchsmuster Nr. 1031778 „eine Käse-Auslese enthaltende Käse
packung" geschützt. Der Schutzanspruch lautet ebenso wie die Be
zeichnung.

Die Beschreibung sagt hierüber: Es seien Käsepackungen „mit 
in sogenannte Teilchen oder Eckchen unterteiltem Käse" bekannt, 
wobei die einzelnen in Zinnfolie oder dergleichen eingewickelten 
Stücke in einer halbrunden oder runden Schachtel untergebracht 
seien. Eine solche Käsepackung sei auch Gegenstand der vorliegenden 
Anmeldung. Die Neuerung bestehe darin, daß verschiedene 
Käsesorten, also eine Käse-Auslese, zu einer Packung vereinigt 
seien, sodaß die Hausfrau, auch wenn sie nur eine Käsepackung 
erwerbe, eine Käse-Auslese auf den Tisch bringen könne. Das 
Modell stelle eine halbrunde Käsepackung dar mit drei verschiedenen 
Sorten. Die Käsepackung könne aber auch rund oder eckig sein und 
beliebig viele Sorten Käse enthalten.

Die Klägerin behauptet, daß die dmch das Gebrauchsmuster 
geschützte Käsepackung nicht neu und schutzfähig sei. Sie hat deshalb 
beantragt, die Bellagte zur Löschung des Gebrauchsmusters zu 
verurteilen. Die Bellagte hat das Klagevorbringen bestritten. Sie 
unterlag in allen drei Rechtszügen.

Gründe:
Bekannt waren nach der Feststellung des Berufungsgerichts 

Packungen, die mehrere besonders eingewickelte Käsestücke von ver
schiedenen Sorten enthielten; nur waren diese Packungen für den 
Händler bestimmt. Die einzelnen Käsestücke waren dementsprechend 
größer als die nach dem Gebrauchsmuster. Der Vorteil der Händler
packung bestand darin, daß der Händler in die Lage gebracht wurde, 
eine Anzahl Käsesorten in einer einzigen Packung zu beziehen, und 
daß derartige Packungen als gefällige Auslagen im Laden verwend
bar waren. Das Gebrauchsmuster dagegen betrifft Heine Packungen 
solcher Art für den Verbraucher: die Hausftau kann in einer einzigen 
Heinen Packung mehrere Heine Käsestücke von verschiedener Sorte 
erwerben.

Bekannt waren, wie ferner festgestellt wird, Heine Käse
packungen für den Verbraucher in Heinen runden Schachteln, in



denen die Käsestücke in der Form von Tortenstücken, jedes für sich 
eingewickelt, eingelegt waren; die Käsestückchen waren hier sämtlich 
von derselben Sorte.

Das Berufungsgericht hält grundsätzlich eine neuartige Zu
sammenstellung von Käsesorten für schutzsähig, versagt aber dem 
streitigen Gebrauchsmuster die Schutzfähigkeit aus folgenden Gründen. 
Gegenüber der Händlerpackung, bei der die Zusammenstellung ver
schiedener Käsestücke bereits bekannt gewesen sei, weise das Ge
brauchsmuster nur den Unterschied auf, daß seine Abmessungen 
kleiner gehalten seien. Die bloße Änderung des Größenverhältnisses 
sei aber keine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung. 
Gegenüber der bekannten Verbraucherpackung ferner mit Käse
stücken gleicher Sorte liege ebenfalls keine neue Raumform vor. 
Die Schachteln der Beklagten seien dieselben wie früher; sie würden 
nach dem Gebrauchsmuster genau wie früher mit mehreren Käse
stücken gefüllt. Der einzige Unterschied gegen früher liege darin, 
daß die Beklagte für die Füllung einer Packung Käseteilchen von 
mehreren Sorten verwende. Das möge ein neuer Gedanke sein, 
aber er habe so nahe gelegen, daß selbst den geringen Anfordemngen 
an Erfindungshöhe für Gebrauchsmuster nicht genügt sei, und vor 
allem liege er nicht auf dem Gebiete der Raumgestaltung. Endlich 
sei es auch allgemein bekannt gewesen, gemischte Kleinpackungen 
für den Verbraucher bei der Zusammenstellung von anderen Waren 
herzustellen, z. B. für Seife, Schokolade, Bonbons und Zigarren. 

Das Revisionsgericht tritt diesen Ausführungen in folgenden 
Punkten bei. Mit dem Vorderrichter ist anzunehmen, daß eine 
Käsepackung wie jede andere Warenpackung sehr wohl Gegenstand 
eines Gebrauchsmusters sein kann. Allein das streitige Gebrauchs
muster beansprucht nicht den Schutz für die Raumform der Packung 
an sich, also nicht für die beispielsweise im Modell gewählte halb- 
runbe Form mit kleinen Käsestücken in Form von Tortenstücken, 
sondern es will den Gedanken geschützt haben, daß diese tortenstück
artig zugespitzten (oder beliebig anders gestalteten) kleinen Käse
stücke aus verschiedenen Käsearten bestehen. Dieser Gedanke tritt 
aber, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, nicht 
als Raumform in die Erscheinung. Als Raumform, die an sich, 
d. h. abgesehen von Neuheit und Erfindungshöhe, schutzfähig sein 
könnte, ist nur die Verpackungsart selbst anzusehen, nicht dagegen



das, was in die Verpackung hineinkommt. Man kann auch nicht 
an eine etwa schutzfähige Stoffvertauschung denken in der Weise, 
daß bisher ein Nebeneinandergeordnetsein kleiner Käsestücke der
selben Sorte bekannt war und statt dessen jetzt ein Nebeneinander
geordnetsein kleiner Käsestücke verschiedener Sorten vorgeschlagen 
wird. Denn als Raumform tritt immer nur hervor die Anordnung 
von kleinen Käsestücken in einer allgemeinen Packung (Schachtel), 
wobei jedoch jedes einzelne Käseteilchen außerdem eine besondere 
Verpackung erhalten hat. Der Unterschied von den bekannten Fällen 
der Stoffvertauschung, z. B. in RGZ. Bd. 41 S. 37, liegt zutage. 
Dort nimmt die Stoffvertauschung an der Raumform selbst teil, 
ist der neue Stoff Teil der Raumform. Hier ist das Neue die Füllung 
der Raumform, aber nicht sie selbst.

So betrachtet erweist sich die gemischte Verbraucherpackung 
des Gebrauchsmusters, soweit die Raumform in Frage kommt, als 
formgleich mit der bekannten Verbraucherpackung von Käsestückchen 
gleicher Sorte und entbehrt daher der Neuheit. Schon deshalb ist 
das Berufungsurteil begründet, ohne daß es eines Eingehens auf 
die weiter darin angeführten Gründe bedarf.

3. Ist im Ehcverfahren die Vorschrift des § 377 Abs. 4 ZPO. 
anwendbar, wonach das Gericht, wenn es nach Lage der Sache 
eine schriftliche Erklärung des Zeugen für ausreichend hält und 
die Parteien damit einverstanden sind, die schriftliche Beant
wortung der Beweisfrage unter eidesstattlicher Versicherung ihrer 

Richttgkeit anordnen kann?

VIII. Zivilsenat. Urt. v. 18. September 1930 i. S. Ehem. D. (Kl.) 
w. Ehest. D. (Bekl.). VIII161/30.

I. Landgericht III Berlin.
II. Kammergericht daselbst.

Die Frage wurde vemeint aus folgenden 

Gründen:
Die Zivilprozeßordnung in der Fassung vom 17. Mai 1898 

(§ 391) kannte den Zeugenbeweis lediglich in Form der mündlichen 
Vernehmung durch den Richter. Ihr war die Abgabe einer schrift-



lichen eidesstattlichen Versicherung nur außerhalb des ordentlichen 
Verfahrens bekannt. Während sie aber im ordentlichen Verfahren 
grundsätzlich die Beeidigung des Zeugen verlangte (wenn auch der 
Verzicht der Parteien auf die Beeidigung zugelassen war), schloß 
sie für das Verfahren in Ehesachen einzelne Verfahrensvorschriften 
aus. Sie ging dabei von der Erwägung aus, daß im Hinblick auf 
das öffentliche Interesse, dem das Bestehen oder Nichtbestehen jeder 
Ehe unterworfen ist, die größtmögliche Gewähr für die Erforschung 
der Wahrheit geboten sein müsse und daß gegenüber diesem öffent
lichen Interesse der in dem sonst herrschenden Verhandlungsgrundsatz 
zum Ausdruck kommende individuelle Parteiwille in den Hintergrund 
zu treten habe. War daher schon durch § 391 Abs. l für das gesamte 
ordentliche Verfahren die Unmittelbarkeit der Zeugnisablegung zur 
Erkenntnis des Richters sowie die Parteiöffentlichkeit gewährleistet, 
so wurde diese Gewährleistung im Eheverfahren mit Rücksicht auf 
die Natur seines Gegenstandes noch dadurch über das Mgemeine 
hinausgehoben, daß in Ansehung der ehefeindlichen Tatsachen u. a. 
ein Zeugenbeweis (abgesehen von der Ausnahme des § 393) nur in 
eidlicher Form erhoben werden durfte. Die Verordnung vom 
13. Februar 1924 hat zwar durch den Abs. 4 des § 377 die — hier 
allein in Betracht kommende — Möglichkeit geschaffen, auf An
ordnung des Gerichts im Einverständnis der Parteien einen Zeugen
beweis durch Entgegennahme einer schriftlichen eidesstattlichen Ver
sicherung des Zeugen zu erheben. Die Verordnung hat aber das 
Eheverfahren dieser neuen Vorschrift nicht angepaßt. Hat doch 
weder der angeführte Zweck, den schon der Gesetzgeber von 1898 
mit dem § 617 ZPO. verfolgte, noch der Wortlaut dieser Vor
schrift eine Änderung erfahren. Zwangsläufig ist deshalb davon 
auszugehen, daß es auch nach der Verordnung von 1924 dem Gesetz
geber fern gelegen haben muß, von den bisher für das Eheverfahren 
gegebenen Sicherheiten zu einem die Unmittelbarkeit vor dem 
Richter, die Parteiöffentlichkeit und die Zeugenaussage unter Eides
zwang ausschließenden Beweisverfahren minderer Art überzugehen. 
Tas im § 377 Abs. 4 geforderte Einverständnis der Parteien mit 
einem solchen Verfahren bedeutet aber einen Verzicht auf die Be
eidigung. Denn es läuft auf dasselbe hinaus, ob dieser Verzicht 
so weit geht, daß jede feierliche Bekräftigung der Aussage unter
bleibt, oder daß nur die schwächere Form der eidesstattlichen Ver-



sichemng an die Stelle des Eides tritt. Die Vorschrift des § 617, 
die auch heute noch, wie ehedem, die stärkste Form der zeugenschaft
lichen Bekräftigung fordert, schließt jeden Parteiverzicht auf Be
eidigung aus.

Keine ausschlaggebende Bedeutung kann dem Umstand bei
gemessen werden, daß das Einverständnis der Parteien nach § 377 
Abs. 4 keinen den Richter bindenden Verzicht enthält, sodaß er jeder
zeit die ordentliche Vernehmung und die Beeidigung des Zeugen 
nachholen kann, während der Verzicht des § 391 Abs. 2 das Gericht 
bindet (eine Erwägung, die Stein-Jonas Bem. V 1 zu § 377 
für die gegenteilige Meinung anführt). Es handelt sich hier nicht 
darum, in welchem Verhältnis der Parteiwille zum Ermessen des 
Gerichts steht, sondern ausschließlich um die Frage, ob Parteiwille 
und richterliches Ermessen im Hinblick auf den Gegenstand des Ver
fahrens gänzlich ausgeschaltet sind.

4. 1. Was ist erforderlich, damit die in Ungarn verlegte deutsche 
Übersetzung eines französischen Romans crlaubterweise imTeutschen 

Reich erschienen sei?
2. Was muß vorgebracht werden, um die Behauptung genügend 

zu begründen, daß eine Übersetzung das Lriginal verstümmelt 
wicdcrgebc?

Revidierte Berner Übereinkunft über Urheberschutz v. 13. November 
1908 (RGBl. 1910 S. 965) Art. 4, 18. Übereinkünfte des Teutschen 
Reichs mit Frankreich v. 19. April 1883 (RGBl. S. 269) und 8. April 
1907 (RGBl. S. 419). Verordnung v. 12. Juli 1910 (RGBl. S. 989). 

I. Zivilsenat. Urt. v. 20. September 1930 i. S. Zolas Erben (Kl.)
u. Akt.-Ges. K.W.-Verlag (Neb.-Jnt.) w. H. (Bell.). 191/30.

I. Landgericht München I.
II. Oberlandcsgericht München.

Tie Kläger sind die Erben des Romanschriftstellers Emile Zola 
geworden, der am 29. September 1902 in Paris gestorben ist. 
Zola hatte von 1871 bis 1886 unter anderen folgende Werke in



12 4. Urheberrecht. Übersetzungsschutz.

Frankreich in französischer Sprache veröffentlicht (deren jedem hier 
in Klammern der Titel beigefügt wird, den die im vorliegenden Prozeß 
umstrittene deutsche Übersetzung führt): 1. La conquete de Plassans 
(Die Eroberung von Plassans), 2. Germinal (Germinal), 3. Au 
bonheur des dames (Zum Paradies der Damen), 4. La saute de 
l’abbe Mouret (Die Sünde des Abbe Mouret), 5. La fortune des 
Rougon (Das Glück der Familie Rougon), 6. L’Oeuvre (Das 
Kunstwerk), 7. La Terre (Mutter Erde), 8. La curee (Treibjagd), 
9. Le ventre de Paris (Der Bauch von Paris), 10. Joie de vivre 
(Lebensfreude), 11. Nana (Nana), 12. Son Excellence Eugene 
Rougon (Se. Exzellenz Eugen Rougon), 13. L’assommoir (Der 
Totschläger), 14. Page d’amour (Ein Blättchen Liebe), 15. Pot-bouille 
(Der häusliche Herd).

Bis 1910 sind vom Urheber oder seinem Verleger in Deutschland 
keine deutschen Übersetzungen dieser Werke erschienen. Dagegen 
hatte der Berlagsbuchhändler G. in Ofen-Pest Übersetzungen der 
fünfzehn Werke sowohl in Osterreich-Ungarn als im Deutschen Reich 
in den Handel gebracht; die genaue Zeit, zu der es geschehen, ist 
streitig.

Durch Vertrag vom 12. November 1916/1. Februar 1917 hat 
G. die gesamten Vorräte der deutschen Übersetzungen aller jener 
fünfzehn Werke Zolas nebst anderen Werken an den Beklagten 
verkauft und ihm dabei alle ihm an den Werken zustehenden Rechte 
abgetreten. Der Beklagte hat seitdem die Übersetzungen im Deutschen 
Reiche weitervertrieben, besonders auch in München abgesetzt.

Durch Vertrag vom 30. Januar 1921 haben Zolas Erben an 
den Verlag K. W.-AG. in München das Recht der Übersetzung und 
der Veröffentlichung der meisten vorhin genannten Werke, so, wie 
es an ihnen bestand, übertragen. Im Fall eines gerechtfertigten 
Anspruchs eines anderen gegen das Recht, Werke Zolas in deutscher 
Sprache herauszugeben, verpflichtete sich die K. W.-AG., die Ber
tragsgegner von allen Ansprüchen zu befreien, die jener andere 
wider sie erhebe.

Die Kläger behaupten, der Vertrieb der Übersetzungen durch 
den Beklagten sei unerlaubt und verletze ihr durch die Revidierte 
Berner Übereinkunft gewährleistetes Urheber- und Übersetzungsrecht. 
Sie verlangen mit der gegenwärtigen Klage 1. Unterlassung des 
Vervielfältigens und Verbreitens, 2. Herausgabe hergestellter Exem-



plare und der zur Herstellung dienenden Vorrichtungen zu Beschlag
nahme und Vemichtung, 3. Feststellung der Schadensersatzpflicht und
4. Rechnungslegung.

Die Kläger unterlagen in allen drei Rechtszügen.
Aus den Gründen:
I. Der Urheberschutz, den die Kläger beanspruchen, regelt sich, 

weil ihn Franzosen im Deutschen Reiche begehren und beide Länder 
dem Berner Schutzverband angehören, nach der Revidierten Berner 
Übereinkunft (RevBernÜb.) vom 13. November 1908 (RGBl. 1910
5. 965), die seit dem 9. September 1910 in Kraft steht, nebst dem 
Berner Zusatzprotokoll vom 20. März 1914 (RGBl. 1920 S. 137).

1. Frankreich ist, da Zolas Werke dort zum erstenmal in fran
zösischer Sprache veröffentlicht worden sind, ihr Ursprungsland 
(RevBernÜb. Art. 4 Abs. 3). Die Erben und Rechtsnachfolger des 
Urhebers genießen grundsätzlich im Deutschen Reiche während der 
ganzen Dauer des Urheberrechts am Originale das ausschließliche 
Recht, die Werke zu übersetzen oder die Übersetzung zu gestatten 
(RevBernÜb. Art. 8). Dieser Grundsatz gilt aber nur für solche 
Übersetzungen unbeschränkt, die nach seinem Inkrafttreten ver
öffentlicht werden. Für schon vorhandene Übersetzungen blieb, 
soweit keine Sonderabkommen darüber bestanden, jedem Verbands
staat überlassen, die Anwendung zu regeln (RevBernÜb. Art. 18 
Abs. 3). Im Deutschen Reich ist das durch die Verordnung vom 
12. Juli 1910 (RGBl. S. 989) geschehen, deren § 1 Nr. 3 bestimmt:

War vor dem Inkrafttreten der Übereinkunft eine Über
setzung erlaubterweise ganz oder zum Teil erschienen, so bleibt 
die Befugnis des Übersetzers zur Vervielfältigung, Verbreitung 
und Aufführung dieser Übersetzung unberührt.

2. Die Übersetzungen, wider die sich die gegenwärtige Klage 
richtet, sind nach den — von den Klägern allerdings besttittenen — 
Angaben des Beklagten schon lange vor dem Inkrafttreten der 
Revidierten Berner Übereinkunft, zum Teil bereits vor 1881 er
schienen, alle jedenfalls vor 1900. G., der Verleger, der sie verviel
fältigte und verbreitete, hatte seinen Sitz in Ofen-Pest und war 
ungarischer Staatsangehöriger; Ungarn aber gehört zum Berner 
Verband erst seit dem 26. Februar 1922. Dieser Umstände wegen 
untersucht das Berufungsgericht die Rechtslage vor der Geltungszeit 
der Revidierten Berner Übereinkunft und vermerkt, stufenweise die



Entwicklung rückwärts verfolgend, als maßgebliche Vorschriften 
folgende:

a) Für die Zeit vom 31. August 1907 bis zum 9. September 
1910 galt die Übereinkunft des Deutschen Reichs mit Frankreich 
vom 8. April 1907 (RGBl. S. 419). Sie gab zwar den Urhebern 
der Vertragsländer grundsätzlich für die ganze Dauer des Urheber
rechts auch das ausschließliche Übersetzungsrecht (Art. 2 § 1). Für 
Übersetzungen jedoch aus der Zeit vor dem Inkrafttreten der Über
einkunft wurde die Regel von einer mit § 1 Nr. 3 der Verordnung 
vom 12. Juli 1910 gleichlautenden Vorschrift durchbrochen (Art. 3 
Abs. 2).

b) Für die Zeit vom 9. Dezember 1897 bis zum 31. August 
1907 galt die durch die Pariser Zusatzakte vom 4. Mai 1896 geänderte 
Bemer Übereinkunft vom 9. September 1886 (RGBl. 1897 S- 759). 
In ihrer ursprünglichen Fassung hatte die Berner Übereinkunft 
(RGBl. 1887 S. 493) vom 5. Dezember 1887 bis zum 9. Dezember 
1897 in Kraft gestanden.

c) Vom 6. November 1883 bis zum 5. Dezember 1887 galt die 
Literar-Konvention mit Frankreich vom 19. April 1883 (RGBl. 
S. 269).

Zutreffend legt das Berufungsurteil dar, daß die zu b und c 
erwähnten Zeitabschnitte unter einem beschränkten Übersetzungs
schutze standen und daß bis zum 31. August 1907 (bis zum Inkraft
treten der Übereinkunft vom 8. April 1907) keine deutschen Über
setzungen vom Urheber oder Verleger der hier streitigen Werke er
schienen waren. Die bis dahin nach den damaligen Vorschriften 
gewährte Möglichkeit, vom Übersetzungsschutze Gebrauch zu machen, 
war also vom Urheber und seinen Rechtsnachfolgern nicht ausgenutzt 
worden.

II. Somit war zu prüfen, ob auf die Übersetzung des Beklagten 
und seiner Rechtsvorgänger die Voraussetzungen des § 1 Nr. 3 der 
Verordnung vom 12. Juli 1910 (oder, was inhaltlich das gleiche 
ist, des Art. 3 Abs. 2 der Übereinkunft vom 8. April 1907) zutreffen, 
d. h. ob sie „erlaubterweise erschienen" waren. Das Berufungs
gericht bejaht dies ohne Rechtsirrtum.

1. Der Beklagte beruft sich den Klagansprüchen gegenüber auf 
den Vertrag vom 12. November 1916/1. Februar 1917, durch den 
er vom Verleger G. in Ofen-Pest dessen noch vorhandene Bestände



an Übersetzungen der streitigen fünfzehn Zolaschen Werke samt allen 
Rechten daran erworben habe. Die Kläger bestreiten, daß G. die 
vollen Übersetzerrechte erlangt habe und also imstande gewesen sei, 
sie auf den Beklagten zu übertragen.

Hierzu bemerkt das Berufungsgericht: „Abgesehen von der Be
stimmung des Art. V des Übereinkommens zwischen dem Deutschen 
Reich und Osterreich-Ungarn vom 30. Dezember 1899 (RGBl. 1901 
S. 131) ist schon angesichts der Tatsache, daß keinerlei Beanstandung 
durch die Übersetzer behauptet werden kann, wie nach den Erfahrungen 
des täglichen Lebens als feststehend anzunehmen, daß G. die Über
setzungsrechte ordnungsgemäß und vollständig erworben hat. Einen 
Beweis für das Gegenteil haben die Kläger weder angetreten noch 
erbracht." Der Vorderrichter hat deshalb, von G.s vollem Rechts
erwerb ohnehin überzeugt, den Beweis des Beklagten, der sich auf 
das Zeugnis des G. berief, nicht erhoben.

Die Revision beanstandet diese Würdigung mit Unrecht. 
Im vorliegenden Rechtsstreit kommt es darauf an, ob die 

Übersetzungen vor dem Inkrafttreten der Revidierten Berner Über
einkunft (1910) und bereits vor dem Inkrafttreten des Überein
kommens mit Frankreich von 1907 „erlaubterweise erschienen" 
waren. Daß G. Übersetzungen aus den (bei ihm oder anderswo zu 
seiner Verfügung) lagernden Beständen in den Handel gebracht hat, 
bevor er den Vertrag von 1916/17 mit dem Beklagten abschloß, ist 
nicht besttitten. Wie das Berufungsurteil feststellt, liegt der Anfang 
solcher Verbreitung weit zurück. Im ersten Rechtszuge waren die 
Parteien darüber einig, die streitigen Übersetzungen seien vor 1907 
sowohl in Deutschland wie in Osterreich-Ungarn in einer größeren 
Anzahl von Vervielsältigungsstücken verbreitet worden. Schon längst 
vor 1907 standen sie, was im Zusammenhang mit den übrigen 
Tatsachen ins Gewicht fällt, in den bekannten Verzeichnissen der 
Hinrichsschen Buchhandlung, die der Buchhändler als zuverlässige 
Auskunftsmittel über Neuerscheinungen benutzt. Noch das land
gerichtliche Urteil erwähnt ausdrücklich als unbestritten, die Über
setzungen seien in den Jahren 1880 bis 1897 in Ungarn, Österreich 
und Deutschland erschienen, d. h. vom Buchhandel durch öffentliches 
Angebot einer größeren Anzahl von Bervielfältigungsexemplaren an 
die Allgemeinheit herausgegeben worden. Im zweiten Rechtszug 
haben die Kläger zwar „überhaupt bestritten, daß vor 1907 die streitigen



Übersetzungen, sei es in Österreich oder Deutschland, erschienen seien". 
Dies hatte jedoch nach ihrer eigenen Erläuterung nur den Sinn: 
die jetzt streitigen Übersetzungen seien inhaltlich von den früher ver
triebenen sehr verschieden, und zwar in solchem Maße, daß die späteren 
als völlig andere Werke zu betrachten seien. Trotz dieses Bestreitens 
erhellt, daß die Verbreitung von Übersetzungen der fünfzehn Zolaschen 
Romane, um die es sich hier handelt, durch G. — wenigstens für 
einen Teil jener Werke — jahrzehnteweit in die Vergangenheit reicht, 
daß auch zur Zeit des Vertrages von 1916/17 schon eine beträchtliche 
Anzahl von Jahren seit dem Anfang solcher Verbreitung verflossen 
war. Unter solchen Umständen verletzte das Berufungsgericht weder 
den Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 286 ZPO.) noch die 
Rechtsregeln der Behauptungs- und Beweispflicht, wenn es so, 
wie geschehen, ohne Erhebung des vom Beklagten angetretenen 
Zeugenbeweises, zu der Überzeugung gelangte: es besteht kein 
Anhalt dafür, daß G. die Übersetzungen verbreitet habe, ohne durch 
Vereinbarung mit den Übersetzern dazu befugt zu sein. Wenn — 
wie aus den Parteivorträgen zu folgern — die Übersetzer dergleichen 
Verbreitung geduldet, wenn sie sich jähre- und jahrzehntelang ohne 
Widerspruch, durch schlüssiges Verhalten damit einverstanden gezeigt 
haben, dann ist erfahrungsmäßig zu schließen, G. habe die Über
setzungen berechtigterweise verbreitet, also „die Übersetzungsrechte 
ordnungsgemäß und vollständig erworben". Ohne Verstoß gegen 
die anerkannten Beweislastregeln konnte das Berufungsgericht bei 
derartiger Streitlage den Klägern zumuten, sich nicht mit bloßem 
Leugnen zu begnügen, sondern auf die vorerst durch hohe Wahr
scheinlichkeit unterstützte Sachdarstellung des Beklagten mit genaueren 
Einzecheiten zu erwidern, auch dafür gegebenenfalls Gegenbeweis 
anzubieten. Im gleichen Umfange, wie G. selbst Befugnisse besaß, 
übertrug er dann durch Vertrag von 1916/17 „alle Rechte, die er 
an den Werken hatte", auf den jetzigen Beklagten. Das Berufungs
urteil weist dafür unterstützend auf Art. V (Abs. 1) des Überein
kommens mit Osterreich-Ungarn vom 30. Dezember 1899 hin, der 
den Übergang der Rechte vom Urheber auf dessen Rechtsnachfolger 
einschließlich der Verleger erwähnt.

2. Sowohl § 1 Nr. 3 der Verordnung vom 12. Juli 1910 
wie Art. 3 Abs. 2 der Übereinkunft vom 8. April 1907 verlangt, 
daß eine Übersetzung (vor dem Inkrafttreten der Übereinkunft) „er-



laubterweise ganz oder zum Teil erschienen" sei; und zwar bedarf 
es (wie aus Art. 18 RevBernÜb. folgt) des Erscheinens im 
Deutschen Reiche.

Das Erscheinen der Übersetzungen im Deutschen Reiche wird 
vom Berufungsgericht ausdrücklich festgestellt: „Hiernach ist davon 
auszugehen, daß die ... Übersetzungen in einer größeren Anzahl 
von Vervielfältigungsstücken vom G.schen Verlag in Ofen-Pest aus 
in Ungarn und Österreich, und von einer Ausfolgestelle, nämlich 
dem K.schen Verlag in Leipzig, also nicht bloß von Sortimentem, 
auch in Deutschland der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und 
an sie abgegeben worden sind. Daraus folgt, daß die Übersetzungen 
vor 1907 in Ungarn, Österreich und Deutschland erschienen sind. Daß 
sie auch in Deutschland erschienen waren, ergibt sich aus der Tatsache, 
daß sie nicht bloß vom Verlag in Ofen-Pest aus durch deutsche Sorti
menter in den Handel kamen und an deutsche Leser verkauft wurden..., 
sondern von einer Ausfolgestelle in Leipzig (K.scher Verlag) an den 
deutschen Buchhandel und Leser herausgegeben wurden..und 
zwar handelte es sich nicht nur um eine rein förmliche Ausfolgung 
einiger weniger Stücke."

Diese Feststellung, daß die Übersetzungen „im Deutschen Reich 
erschienen sind", beruht nicht auf Rechtsirrtum. Die Grundlagen, 
aus denen sie gewonnen ist, entsprechen dem Gesetz und seiner zu
treffenden ständigen Auslegung. Was die Revision dawider vor
bringt, ist in keinem wesentlichen Punkte stichhaltig. Die Bezeichnung 
der K.schen Kommissionsbuchhandlung in Leipzig als „Verlag" trifft 
allerdings nicht zu. Diese kleine Ungenauigkeit bleibt aber ohne Ein
fluß auf die rechtliche Würdigung der erheblichen Tatsachen. Denn 
das Oberlandesgericht geht nicht davon aus, daß K. beim Vertriebe 
der streitigen Zola-Übersetzungen in Deutschland als Verleger im 
buchhändlerischen Sinne tätig geworden sei, sondern erwähnt aus
drücklich und wiederholt die Rolle als „Ausfolgestelle" für den 
deutschen Buchhandel; der Zusammenhang zeigt deutlich die Kom
missionstätigkeit für den Ofen-Pester Verleger G. Auch sonst vermag 
die Revision keinen Verstoß gegen Rechtsgrundsätze nachzuweisen.

a) Sie bemängelt, daß das Berufungsgericht an den Begriff 
des „Erscheinens im Deutschen Reiche" zu geringe Anforderungen 
stelle. Weder nach dem üblichen Sprachgebrauch noch nach dem 
Zwecke des Gesetzes könne es zum „Erscheinen" ausreichen, daß der 

Entfdj. In Molls. 130. 2



ausländische Verleger durch Vermittlung eines deutschen Kom
missionärs die Sortimentsbuchhändler des Teutschen Reichs beliefere. 
Auf solche Weise würde dem Ausländer, der im übrigen weder die 
Vorteile des deutschen Gesetzes noch der Revidierten Berner Über
einkunft genieße, eine Vergünstigung zugewendet, die mit Sinn und 
ausdrücklichem Inhalt des Gesetzes (insbes. § 55 LitürhG.) nicht 
in Einklang stehe.

Hieran ist zwar richtig, daß der Schriftwerkschutz grundsätzlich 
nur dem Reichsangehörigen vollkommen zuteil wird (LitUrhG. § 54). 
Wer nicht Reichsangehöriger ist, genießt ihn jedoch ebenfalls für 
jedes seiner Werke, das im Inland erscheint, sofern er nicht das 
Werk selbst oder eine Übersetzung an einem früheren Tag im Aus
lande hat erscheinen lassen (§ 55 Abs. 1 Satz 1). Unter der gleichen 
Voraussetzung genießt er den Schutz für jedes seiner Werke, das 
er im Inland in einer Übersetzung erscheinen läßt; die Übersetzung 
gilt in diesem Falle als das Originalwerk (§ 55 Abs. 2). Ausnahmen 
von dieser regelmäßigen Begrenzung des Schriftwerkschutzes (LitUrhG. 
§§ 54, 55) ergeben sich aus zwischenstaatlichen Verträgen. Solche 
Verträge des Deutschen Reiches bestanden in den Zeiträumen, auf 
die es hier ankommt, nicht bloß mit Frankreich (Berner Übereinkunft, 
später Revidierte Berner Übereinkunft, daneben Übereinkunft von 
1883, später von 1907), sondern auch mit Osterreich-Ungarn (1899), 
das dem Berner Schutzverbande nicht angehörte. Die Verordnung 
vom 12. Juli 1910 wiederum war dazu bestimmt, die Anwendung 
der Revidierten Berner Übereinkunft ergänzend zu befördern. 
Deshalb ist unbedenklich der Begriff des „Erscheinens" (im Jnlande) 
in der Verordnung von 1910 und in der Übereinkunft von 1907 
ebenso auszulegen wie im § 55 LitUrhG. Den Ausdruck „Erscheinen" 
verwendet auch der Buchverkehr in verschiedenem Sinne. Wenn 
z. B. gefragt wird, wo ein Buch erschienen ist, mag das oft auf den 
Ort bezogen werden, an dem sich der Verlag befindet. Wer dagegen 
nachforscht, ob ein angekündigtes Werk erschienen sei, der verlangt 
in der Regel zu wissen, ob es für die Kreise, in denen Nachfrage 
herrscht, auf dem üblichen Buchhandelswege zu erlangen ist. Der 
Sprachgebrauch der erwähnten Gesetzesvorschriften bestimmt sich 
durch deren ersichtlichen Zweck, den redlichen verkehrsmäßigen Besitz
stand auf dem Büchermarkt zu sichern. Das Erscheinen eines Schrift
werks im Jnlande setzt danach voraus, daß im Deutschen Reich ein
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geschäftlicher Mittelpunkt der Verbreitung geschaffen und zu diesen! 
Zweck auch benutzt worden sei. Dieser Mittelpunkt braucht kein in
ländischer Verlag, es kann auch ein Kommissionär sein (Kohler UrhR. 
(1907) S. 397 Nr. VI; Allfeld LitUrhR. (2. Ausl. 1928) S. 379 
Anm. 4 zu § 55; Niezler in Ehrenbergs Handb. d. ges. Handels
rechts V 2 (1915) S. 107 flg.). Bloße Scheinmaßnahmen, die sich 
nur als Verbreitung in das Inland hinein und nicht als Vertrieb 
vom Inland aus erweisen, genügen freilich nicht. Nötig und aus
reichend ist, daß vom Vertriebsmittelpunkt aus eine Mehrzahl 
von Vervielfältigungsstücken des Schriftwerks tatsächlich an die 
Allgemeinheit öffentlich angeboten wird; und zwar eine Mehrzahl 
solcher Stücke, die auch wirklich zur Veräußerung an die Leserwelt 
bestimmt sind. (Willy Hoffmann Verlagsrecht (1925) S. 41 
Anm. 6d zu § 2 VerlagsG. und in IW. 1925 S. 2460/1). Diesen 
Anforderungen genügt der vom Oberlandesgericht festgestellte Tat
bestand. Aus ihm erhellt, daß die Übersetzungen, die G. verbreitete, 
aus dem Persönlichkeitskreise ihrer Urheber herausgetreten waren 
und daß in Leipzig für sie ein Vertriebsmittelpunkt geschaffen war. 
Deutsche Sortimenter bestellten also nicht (wie die Revision meint) 
beim Ofen-Pester Verlag, der den Auftrag daim erst nach Leipzig 
geleitet hätte, sondern in der (wie gerichtsbekannt) üblichen Weise 
unmittelbar beim Leipziger Kommissionär, der das Bestellte dann 
aus seinen: Lagervorrat lieferte.

Der von der Revision erhobene Borwurf, das Oberlandesgericht 
habe den Begriff des Erscheinens (im Jnlande) verkannt, gegen 
§ 55 LitürhG. und gegen Sätze der Revidierten Berner Übereinkunft 
verstoßen, trifft nicht zu (RGZ. Bd. 111 S. 14—22).

b) Eine weitere Revisionsrüge geht dahin: Das Berufungsgericht 
habe rechtsirrig angenommen, die von G. nach 1907 vertriebenen 
Übersetzungen Zolascher Werke seien mit den vor 1907 vertriebenen 
wesensgleich. In Wahrheit handle es sich (nach der Behauptung 
der Kläger) um zwei sehr verschiedene Werke (genauer: Gruppen 
von Werken), von denen — im Vergleich zum Original — das frühere 
sehr eingreifend, das spätere weniger verstümmelt sei. Bei so großer 
Verschiedenheit könne man nicht von „Übersetzungen" wie von einem 
einheitlichen, gleichartigen Werke sprechen; man könne nicht sagen, 
die in neuerer Zeit (nach 1907) in Verkehr gebrachten Übersetzungen 
seien wesensgleich mit denen aus älterer Zeit (vor 1907). Hieraus



folge, daß die nach 1907 erschienenen Werke, weil völlig verschieden 
von den älteren, nicht bereits vor 1907 erschienen sein könnten. Das 
Oberlandesgericht hätte diese Behauptung prüfen, allenfalls durch 
Fragen Klarheit schaffen und über die Verschiedenheit der jüngeren 
Übersetzungen von den älteren Beweis erheben müssen.

Auch diese Rüge ist unbegründet. Doch hängt sie enger mit der 
Frage zusammen, ob die umstrittenen Übersetzungen vor dem In
krafttreten der Revidierten Berner Übereinkunft — und der Über
einkunft von 1907 — „erlaubterweise" erschienen sind (nachstehend 
zu 3).

3. Die Kläger entgegnen dem Beklagten, die streitigen Über
setzungen gehörten schon darum nicht unter die erlaubten, weil sie 
verstümmelt seien und somit das persönliche Urheberrecht des Ver
fassers verletzten; und zwar sei in den älteren Übersetzungen das 
Original ärger verstümmelt als in den jüngeren.

a) Das Berufungsgericht erklärt dieses Vorbringen aus förm
lichen und sachlichen Gründen für unbeachtlich. (Zunächst werden 
die förmlichen Gründe geprüft. Namentlich wird dargelegt, das 
neu Vorgebrachte sei mit Recht als aus grober Nachlässigkeit ver
spätet — § 529 Abs. 2 ZPO. — zurückgewiesen worden.)

b) In der Revisionsbegründung wird als Sinn der zurück
gewiesenen Behauptung angegeben: Die sämtlichen fünfzehn Romane 
seien durch die Übersetzung in der ersten Ausgabe durchweg (die 
Revision sagt „passim") derart gekürzt worden, daß der Umfang 
jedes einzelnen gegenüber dem Original ganz wesentlich verringert 
worden sei. Daraus, meint sie, müsse schon allgemein (Beweis der 
Wahrheit vorausgesetzt) gefolgert werden, das Erscheinen solcher 
Übersetzungen sei unerlaubt gewesen. Genauere Angabe der Ab
weichungen vom Original—aus 15 zum Teil umfangreichen Roman
bänden — könne man billigerweise nicht verlangen; die Revision 
spricht von „ungenügender Vorstellung des Gerichts über die vor 
Aufstellung der einschlägigen Behauptung erforderlich gewesene 
Tätigkeit" und rügt, daß die allenfalls nötige richterliche Frage 
unterblieben sei. Auch diese Rüge ist ungerechtfertigt.

aa) Das Berufungsgericht hat die Behauptung, daß durch die 
Übersetzungen das Original verstümmelt werde, (trotz der Zurück
weisung nach ZPO. § 529 Abs. 2) auch sachlich geprüft, aber so wie 
sie aufgestellt ist, mit Recht als unzulänglich angesehen. Es hat



keineswegs versäumt, zu fragen. Denn seine Gründe sagen ausdrück
lich: „Die Kläger können gar nicht angeben, welche Verstümmelungen 
überhaupt in Frage stehen. Sie stellen nur ganz allgemein diese 
Behauptung auf und vermochten auf Befragen nur anzugeben, daß 
die ersten Auflagen stärker verstümmelt gewesen seien, während dies 
bei den neueren Ausgaben in weniger hohem Grade der Fall sei. 
Sie bemerkten noch, daß die Bücher der ersten Auflagen viel dünner 
waren, wollen also anscheinend angeben, daß Weglassungen erfolgt 
seien. Ein solcher Schluß kann aber aus dem geringeren Umfang 
einzelner Druckstücke nicht ohne weiteres gezogen werden; auch die 
Art des Satzes wie auch die Dicke des verwendeten Papiers kann 
den Umfang eines Buches wesentlich verändern. Die Kläger ver
mögen ebensowenig anzugeben, auf welche einzelnen Werke sich 
die Bemängelung beziehen soll."

Die grundsätzliche Behandlung, welche das Berufungsgericht den 
Angaben der Kläger angedeihen läßt, ist zutreffend. Mit Recht geht 
es davon aus, daß in Streitpunkten wie den vorliegenden ganz all
gemein gehaltene formelhafte Behauptungen, die zur Not auch ein 
Lesensunkundiger aufstellen könnte, nicht ausreichen. Für die Ver
stümmelung des Originals durch die Übersetzungen, und zwar unter
schiedlich in älteren und jüngeren Ausgaben, hätte es der Beispiele 
bedurft, die dem Gericht genauere sachliche Prüfung ermöglichten. 
Wie dem Gericht aus derartiger Prüfung unter Umständen mühsame 
Einzelarbeit erwächst, so liegt es der Partei und ihren Sachwaltern 
ob, die entsprechende Mühe auf die Vorbereitung des Stoffes zu 
verwenden, der dem Gericht die Unterlagen verschaffen soll. Ver
wahrung gegen „ungenügende Vorstellung des Gerichts über  
erforderlich gewesene Tätigkeit" wäre fehl am Orte. Die des anschau
lichen Inhalts entbehrende Allgemeinheit der von den Klägern und 
ihrer Streithelferin aufgestellten Behauptungen läßt auch außer 
acht, daß jedes Schriftwerk ein Gebilde für sich ist, also hier jedes 
Zolasche Werk im Verhältnis zu seiner Übersetzung gesondert be
trachtet und gewürdigt werden müßte. Das vorgelegte Hinrichssche 
Verzeichnis ergibt überdies bei den fünfzehn streitigen Werken nicht 
ausnahmslos denselben Übersetzer: beim „Totschläger" ist W. König 
als solcher aufgeführt, bei den übrigen Werken allerdings überall 
A. Schwarz. Jedenfalls geht es nicht an, in Pausch und Bogen von 
einer Übersetzungsreihe wie von einer Gattungsware zu sprechen und
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mit Bezug auf sie allgemeine Behauptungen vorzubringen, die not
wendig nur nach der Beschaffenheit des einzelnen Stückes und seiner 
Besonderheit aufgestellt werden können, diese Sonderart aber auch 
kenntlich machen müßten. Was den Behauptungen an Genauigkeit 
fehlt, wird dadurch, daß für sie ein Beweis (sachverständiger Zeuge) 
angeboten wird, nicht ausgeglichen. Denn zuvor muß geprüft werden, 
ob die Angaben selbst schlüssig sind. Das Oberlandesgericht hat dies 
ohne Verstoß gegen Rechtsregeln verneint. Es ist auf Grund des 
Sachvortrags, und zwar nach Ausübung des Fragerechts, zu der 
Überzeugung gekommen: Die Kläger behaupten „Verstümmelung" 
der Romane Zolas durch die umstrittenen Übersetzungen lediglich 
nach äußerlichen Anzeichen, die den Schluß auf Verschlechterung von 
Gedankengehalt und Ausdrucksform nicht rechtfertigen; sachlich be
weisende Merkmale, aus denen solche Beeinträchtigung zu folgern 
wäre, vermögen sie nicht anzugeben. Dafür, daß etwa zwischen 
älteren und jüngeren Übersetzungen oder Übersetzungsausgaben ein 
durchgreifender Unterschied obwalte, der eine Wesensungleichheit be
gründen könnte (vor 1907 eingreifendere Veränderungen als später), 
fehlt deshalb vollends jeder Anhalt. Das Berufungsgericht hat bei 
allem dem weder die Pflicht zur aufklärenden Frage (§ 139 ZPO.) 
verletzt noch gegen die Regeln der Behauptungs- und Beweislast 
oder gegen andere Grundsätze sachlichen Rechts verstoßen.

bb) Nimmt also das Berufungsgericht begründeterweise an, für 
die Verstümmelung Zolascher Werke durch die umstrittenen Über
setzungen sei nichts Ausreichendes vorgebracht, so braucht nicht darauf 
eingegangen zu werden, ob Verstümmelung, wenn erwiesen, die 
Übersetzung notwendig zu einer unerlaubten gemacht hätte. Nament
lich ist es entbehrlich, die Gegenausführungen des Beklagten zu 
erörtern, wonach etwa geschehene Verstümmelung der Originale 
durch kürzende oder mangelhafte Übersetzung nur das Persönlich
keitsrecht des Verfassers berührt hätte, ohne jedoch urheberrechtlichen 
Ansprüchen Grundlage oder Handhabe zu bieten. Das Berufungs
gericht sieht demnach mit Recht als dargetan an, die Übersetzungen 
seien vor dem Inkrafttreten der Revidierten Berner Übereinkunft 
in Deutschland erlaubterweise erschienen.

4. Die Ausführung des Berufungsurteils, daß, soweit die 
Klage auf unerlaubte Handlung gestützt werde, weder Vorsatz nvch 
Fahrlässigkeit des Beklagten oder seines Rechtsvorgängers erwiesen



sei, läßt ebenfalls keinen Rechtsirrtum erkennen. Doch bedarf dies 
keiner näheren Darlegung, weil keine widerrechtliche Verletzung des 
Urheberrechts der Kläger vorliegt, also dem erhobenen Klaganspruch 
eine wesentliche Voraussetzung mangelt.

5. 1. Gerät die Hauptniederlassung einer deutschen Bank in 
Verzug, wenn sie das Guthaben, das ein Teutscher bei ihrer im 
besetzten Gebiet befindlichen Zweigniederlassung hat, auf Mah
nung des Berechtigten deshalb nicht auszahlt, weil das Vermögen 
der Zweigniederlassung und das genannte Guthaben vom Feinde 

beschlagnahmt worden ist?
2. Zur Frage des Verschuldens einer Bank bei nicht recht

zeitiger Erledigung von Eilaufträgen.
3. Ist die Frage, ob eine in der Inflationszeit geleistete Zah

lung als vollwertig anzunehmen war, weil noch der Satz Mark 
gleich Mark in Geltung war, auch beim Verzug von Bedeutung?

BGB. §§ 284, 285.

IV. Zivilsenat. Urt. v. 22. September 1930 i. S. Rh. Kredit
bank AG. (Bekl.) w. M. (Kl.). IV 493/29.

I. Landgericht Mannheim.
II. Oberlandesgericht Karlsruhe.

Bei der Zweigniederlassung der verklagten Bank in Mül
hausen i. E. hatten der Kläger und seine Ehefrau am 16. November 
1918 auf einem gemeinsamen Konto ein Guthaben von 28659 M-, 
die Ehefrau ferner zum 30. desselben Monats ein Guthaben von 
20044 M. auf einem laufenden und ein solches von 10319 M. auf 
einem Depositenkonto. Auf das laufende Konto hatte sie am 
19. November 1918 6000 M. eingezahlt. Der Kläger behauptet: 
Er und seine Frau hätten schon vor dem 16. November 1918, jeden
falls aber an diesem Tage, der Filiale der Beklagten in Mül
hausen i. E. den Eilauftrag erteilt, ihre gesamten Guthaben an 
die Pfälzische Bank in München zu überweisen. Der Auftrag sei 
noch vor dem am 17. November 1918 erfolgten Einmarsch der Fran
zosen ausführbar gewesen, aber schuldhafterweise unerledigt geblieben.



Später sei das Guthaben von 28659 M. liquidiert und vom Sequester 
der Filiale an seinen — des Klägers — Sequester gezahlt worden. 
Er habe von dem Gelde nichts erhalten. Er hat die Beklagte deshalb 
auf Schadensersatz in Anspruch genommen und die Klage in zweiter 
Linie darauf gestützt, daß er die Beklagte selbst am 13. März 1919 
vergeblich zur Zahlung aufgefordert habe. Diese hat im April 1920 
30000 M. an den Kläger gezahlt, wie der Kläger behauptet als 
Darlehen, nach Angabe der Besagten als Vorschuß auf sein Guthaben. 

Die Beklagte wandte ein: Der Auftrag, der kein Eilauftrag 
gewesen sei, habe am 16. November 1918 nicht mehr ausgeführt werden 
können; seine Ausfühmng sei danach durch die Maßnahmen der 
Franzosen unmöglich geworden. Ein Verschulden treffe sie nicht. 
Durch die Mahnung vom 13. März 1919 sei sie nicht in Verzug 
geraten, weil sofort nach dem Einzug der Franzosen die Guthaben 
beschlagnahmt, das gemeinschaftliche Guthaben liquidiert und das 
Guthaben der Ehefrau erst im Jahre 1922 freigegeben worden sei. 
Die Auszahlung des gemeinschaftlichen Guthabens an seinen 
Sequester müsse der Kläger als Zahlung gegen sich gelten lassen, 
das Guthaben der Frau sei durch die Zahlung vom April 1920 
ausgeglichen.

Das Landgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht 
verurteilte die Beklagte unter Abweisung des Mehranspruchs, an 
den Kläger 8627 NM. nebst Zinsen in Höhe des Neichsbankdiskonts 
vom 1. Januar 1925 ab zu zahlen, und wies die weitergehende 
Berufung zurück. Beide Teile legten Revision ein. Diejenige des 
Klägers führte zur teilweisen Aufhebung und Zurückverweisung. 
Die Revision der Beklagten dagegen blieb erfolglos.

Aus den Gründen:
Der Kläger nimmt teils aus eigenem Recht, teils aus ab

getretenem Recht seiner Ehefrau die verklagte Bank als Hauptnieder
lassung auf Schadensersatz in Anspruch, weil ihre Zweigniederlassung 
in Mülhausen i. E. den am 16. November 1918 — einen Tag vor 
dem Einrücken der Franzosen — erteilten Auftrag beider Eheleute, 
ihre dortigen Guthaben an die Pfälzische Bank in München zu 
überweisen, schuldhaft nicht alsbald ausgeführt habe. Daneben 
stützt er seinen Anspruch auf Zahlung von 25000 RM. auch auf 
Verzug der Hauptniederlassung selbst, die er Anfang März 1919 
vergeblich aufgefordert haben will, ihm die Guthaben auszuzahlen.



Diese betrugen nach Annahme des Berufungsgerichts damals 
59022 M. 4- 3332 M. Zinsen = 62354 M.

In Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichts (RGZ. Bd. 107 S. 44, Bd. 108 S. 265, Bd. 109 
S. 357 u. a.) geht das Berufungsgericht, das den Anspruch in Höhe 
von 8627 RM. nebst Zinsen für begründet erklärt hat, davon aus, 
daß die elsaß-lothringische Zweigniederlassung der Beklagten in 
Mülhausen kein selbständiges Rechtssubjekt sei, sondem daß Haupt- 
und Zweigniederlassung einen einheitlichen Geschäftsbetrieb der
selben Rechtspersönlichkeit bildeten und daß daher Träger der Rechte 
und Pflichten, die aus dem Betrieb der Zweigniederlassung er
wachsen sind, der Inhaber der Hauptniederlassung sei. Diese ist, 
wie der Vorderrichter annimmt, am 13. März 1919 auf Zahlung 
von 30000 M. gemahnt worden, und zwar umfaßte diese Mahnung 
die auf einem gemeinschaftlichen Konto M. stehenden 28659 M. 

Die Beklagte will nicht in Verzug geraten sein, weil das ge
meinschaftliche Konto gleich nach dem Einrücken der Franzosen 
beschlagnahmt und später gegen die Eheleute M. als Kontoinhaber 
liquidiert worden sei. Insoweit hat der Berufungsrichter festgestellt, 
es sei auf Grund einer französischen Ordonnanz vom 15. Januar 1919 
das in Elsaß-Lothringen befindliche Vermögen des Klägers und 
auf Grund einer solchen vom 4. Februar 1919 auch das Filial
vermögen der Mülhausener Zweigniederlassung der Beklagten 
sequestriert worden. Diesen Sequestrationen sei kraft der Ermächti
gung durch eine Verordnung vom 17. April 1919 die Liquidation 
gefolgt und das gemeinschaftliche Guthaben der Eheleute M. sei in 
der Weise zur Liquidationsmasse gezogen worden, daß am 11. No
vember 1919 der Liquidator der Zweigniederlassung der Beklagten 
den M.schen Liquidator Z. als Verfügungsberechtigten über das 
Guthaben habe eintragen lassen und daß dieser das Guthaben später 
an einen Unbekannten für 6,04 Frcs. verkauft habe, die zur M.schen 
Liquidationsmasse genommen worden seien. Die 28659 M. habe 
der Liquidator der Zweigniederlassung an den unbekannten Zessionar 
ausgezahlt.

Der Berufungsrichter unterstellt, daß dieser Verkauf des Gut
habens vor dem 10. Januar 1920, dem Tage des Inkrafttretens des 
Versailler Vertrags, stattgefunden habe. Demgemäß vertritt er die An
sicht, daß die Liquidation des Guthabens als außerordentliche Kriegs-



Maßnahme zu betrachten und gemäß Art. 297 d VersVertr., obwohl 
sich die Forderung am Sitze der Hauptniederlassung befunden habe, 
für jedermann bindend geworden sei, derart, daß der Kläger die 
schließlich erfolgte Auszahlung der Forderung aus der Liquidations
masse der Zweigniederlassung an seinen Liquidator so gegen sich 
gelten lassen müsse, als ob sie an ihn selbst geleistet worden wäre. 
Diese Auffassung wird von keiner Seite angegriffen und ist rechtlich 
unbedenklich (RGZ. Bd. 107 S. 44, Bd. 108 S. 267).

Wie der Berufungsrichter zutreffend annimmt und auch die 
Revision der Beklagten nicht bezweifelt, ist indessen damit noch keine 
Heilung des Verzugs eingetreten, wenn anders, was das an
gefochtene Urteil gleichfalls annimmt, schon am 13. März 1919 die 
Voraussetzungen des Verzugs vorgelegen haben sollten. Denn mit 
der Auszahlung des Guthabens an den Liquidator des Klägers 
hörte der Verzug nur für die Zukunft auf, und die Bedeutung des 
Art. 297 VersVertr. erschöpft sich insoweit darin, daß der Kläger 
die Zahlung als rechtswirksam hinnehmen muß. Der Berufungs
richter prüft daher die Frage, ob die Beklagte geltend machen kann, 
nach dem zur Zeit der Mahnung maßgebenden Rechtszustand sei 
die Forderung des Klägers in Elsaß-Lothringen durch Maßnahmen 
der Franzosen betroffen worden, die ihre Einklagung in Deutschland 
hinderten, oder ob sie sich nicht wenigstens darauf berufen kann, daß 
sie sich in einem entschuldbaren Irrtum über die Rechtslage be
funden habe.

Dafür, daß die Beklagte ungeachtet der Maßnahmen der Fran
zosen am 13. März 1919 ihre Schuld hätte tilgen können, gibt der 
Berufungsrichter zwei Gründe. Einmal hätten die Franzosen eine 
Beschlagnahme der streitigen Forderung mit Wirksamkeit gegenüber 
der Beklagten gar nicht verfügen können, da die Wegnahme des 
feindlichen Privateigentums völkerrechtlich untersagt sei. Zweitens 
seien nach den französischen Gesetzen die Guthaben deutscher 
Gläubiger bei elsaß-lothringischen Zweigniederlassungen deutscher 
Banken weder durch die Liquidation des Filialvermögens beschlag, 
nahmt worden, da diese insoweit nur als Bruttobeschlagnahme, d. h. 
ohne Abzug der Schulden an deutsche Gläubiger beabsichtigt gewesen 
sei, noch hätten die erlassenen Sequestrations- und Liquidations- 
Verfügungen, soweit sie sich gegen das Vermögen deutscher Bank
kunden richteten, deren Guthaben bei deutschen Bankfilialen in Elsaß-



Lothringen ergriffen. Denn nicht nur nach deutscher Auffassung, 
sondern auch nach dem Sinn der französischen Verordnungen be
fänden sich diese Forderungen am Sitze des Stammhauses, sie seien 
also in Deutschland belegen, während durch die Verordnungen der 
französischen Behörden über Kollektivbeschlagnahme nur die deutschen 
Guthaben bei denjenigen Banken erfaßt worden seien, die in Elsaß- 
Lothringen ihre Hauptniederlassung und gegebenenfalls daneben 
noch Filialen gehabt hätten und deren Inhaber französische Staats
angehörige gewesen seien, sodaß die Auszahlung des Guthabens von 
Liquidator zu Liquidator ein Übergriff dieser Liquidatoren gewesen 
sei, der erst nachträglich durch Art. 297 a. a. O. geheilt worden sei. 

Rechtliche Bedenken gegen diese Auffassung bestehen jedenfalls 
insoweit nicht, als sowohl nach deutschem wie nach zwischen staatlichem 
Privatrecht für die Beurteilung der Wirksamkeit gerichtlicher oder 
sonstiger behördlicher Maßnahmen als der Ort, wo sich die Forderung 
befindet, grundsätzlich der Wohnsitz des Schuldners, also der Sitz 
der Hauptniederlassung anzusehen ist (RGZ. Bd. 107 S. 44, Bd. 108 
S. 265, Bd. 110 S. 380; ferner die in DIZ. 1924 Sp. 828 und 
IW. 1926 S. 1986 Nr. 1 abgedruckten Urteile des Reichsgerichts). 
Eine Beschlagnahme des Guthabens hätte daher vor Inkrafttreten 
des Art. 297 a. a. O. seine Einklagung in Deutschland nicht gehindert, 
da die Beschlagnahme von deutschen Gerichten nicht hätte als wirksam 
anerkannt werden können. Sie war völkerrechtswidrig, da nach der 
allgemeinen Auffassung auf dem Kontinent das Privateigentum im 
Kriege unverletzlich und die Unverletzlichkeit im Waffenstillstands
abkommen von den Franzosen noch eigens zugesichert war: „U ne 
sera pas apporte aucun dommage ou prejudice ä la personne ou 
ä la propriete des habitants.“ Haben ferner, wie der Berufungs
richter in Anwendung ausländischen Rechts annimmt, die französischen 
Verordnungen deutsche Guthaben bei elsaß-lothringischen Zweig
niederlassungen deutscher Banken überhaupt nicht erfaßt, so hätte 
selbst bei Anwendung französischen Kriegsrechts der Einklagung der 
Forderung gegen die Hauptniederlassung in Deutschland objektiv 
kein rechtliches Hindernis im Wege gestanden.

Nach Meinung des Berufungsrichters könnte sich die Beklagte 
zu ihrer Entlastung gemäß § 285 BGB. weder auf einen Rechts
irrtum berufen, da sie sich um die einschlägigen ftanzösischen Normen 
nicht genügend gekümmert habe, noch könnte sie geltend machen,



daß sie über den Stand der M.schen Konten im Ungewissen gewesen 
sei, weil der Kläger, wenn ihm dies entgegengehalten worden wäre, 
durch die in seinen Händen befindlichen Kontoauszüge hätte nach, 
weisen können, daß über die Konten noch nicht verfügt worden sei. 
Ob der letztere Gesichtspunkt zutreffend ist, kann dahingestellt bleiben; 
denn dem ersteren kann nicht beigetreten werden, wie die Revision 
mit Recht rügt. Insoweit ist mit der ständigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichts (RGZ. Bd. 92 S. 379, Bd. 96 S. 316, Bd. 118 S.131; 
RGUrt. v. 24. April 1929 1 327/28') und v. 19. Mai 1930 IV 441/29) 
zwar davon auszugehen, daß eine unrichtige Rechtsauffassung, selbst 
wenn sie nicht auf Fahrlässigkeit beruht, in der Regel vorn Schuldner 
zu vertreten ist. Er handelt auf eigene Gefahr, wenn er, von jener 
Auffassung geleitet, die Zahlung unterläßt. Nur in ganz besonderen 
Fällen kann ein nicht auf Fahrlässigkeit beruhender Rechtsirrtum 
den Schuldner von den Verzugsfolgen befreien. Ein solcher Fall 
liegt aber hier vor, wie entgegen der Meinung des Berufungsrichters 
mit der Revision der Beklagten anzunehmen ist. 

Die Beklagte wird sich zwar nicht darauf berufen können, daß 
sie die Maßnahmen, welche die Franzosen gegen das deutsche Privat- 
eigentum in Elsaß-Lothringen ergriffen haben, entgegen der in 
Deutschland allgemein geteilten Meinung im März 1919 für völker
rechtlich zulässig gehalten habe. Allein angesichts der damals im 
deutschen Schrifttum und in der Rechtsprechung noch völlig ungeklärten 
Frage, wie die feindlichen Sequestrationen und Liquidationen 
deutscher Zweigniederlassungen im Ausland auf deren Rechtsver
hältnisse zu ihren Gläubigern und Schuldner wirken würden, war 
die Beklagte, die auch durch Erkundigungen und Rechtsrat darin nicht 
hätte weitergeführt werden können, im Ungewissen darüber, ob eine 
Begleichung des Kontos des Klägers aus Mitteln ihrer Hauptnieder
lassung nicht zu einer Doppelzahlung führen könne, für die sie ent
schädigungslos bleiben würde. Dieser Fall war sowohl dann gegeben, 
wenn die Forderung schon von Sequester zu Sequester beglichen 
war (worüber die Beklagte angesichts der Sequestrierung ihrer Zweig
niederlassung nicht zuverlässig unterrichtet sein konnte), als auch dann, 
wenn der Kläger ungeachtet einer etwaigen Zahlung aus Mitteln 
der Hauptniederlassung in Zukunft zu Händen seines Sequesters aus

') Abgedr. in SeusfArch. Bd. 83 Nr. 165. D. R.



Mtteln der Zweigniederlassung durch den französischen Sequester 
nochmals befriedigt wurde. Das letztere ist nach der Feststellung des 
Berufungsrichters schon vor dem 13. März 1919 in sonstigen Fällen 
tatsächlich geschehen und war auch hier nicht undenkbar, da möglicher
weise aus dem sequestrierten Vermögen des Klägers ftanzösische 
Gläubiger hätten befriedigt werden müssen, denen damals der Weg 
des erst durch den Versailler Vertrag eröffneten Ausgleichsverfahrens 
noch nicht offen stand. Ob dies als Übergriff des ftanzösischen Se
questers hätte gedeutet werden müssen, kommt für die Frage der 
Würdigung des Rechtsirrtums der Beklagten nicht in Betracht. 
Selbst wenn sie im Sinne der heutigen rückschauenden Betrachtung 
in der Lage gewesen wäre, die ftanzösischen Gesetze so auszulegen, 
wie der Berufungsrichter will, so kam es für die Gefahr einer Doppel
zahlung weniger auf diese Auslegung an als darauf, wie diese Gesetze 
in Wahrheit von den Franzosen gehandhabt wurden. Insoweit hat, 
wie das Schrifttum bezeugt, die ftanzösische Auffassung gewechselt. 
Anfangs wurden in Elsaß-Lothringen vom Sequester des Schuldners 
die Schuldbeträge an den Sequester des Gläubigers gezahlt. Später 
gab man diese Übung auf, weil man sie im Hinblick auf das Gesamt

ergebnis der Liquidation als zwecklos empfand. Die ftanzösische 
Regierung hatte nämlich damals den Standpunkt durchgesetzt, daß 
die Guthaben ftanzösischer Gläubiger gegen deutsche Schuldner oder 
gegen Zweigniederlassungen deutscher Banken nicht aus der Liqui
dationsmasse beglichen zu werden brauchten, sondern im Ausgleichs
verfahren geltend gemacht werden konnten. Die Aufgabe der ftüheren 
Übung hatte des weiteren ihren Grund darin, daß Schwierigkeiten 
verursacht wurden durch die Frage, ob Markforderungen in diesem 
Falle aufzuwerten seien (Fuchs in Leske-Löwenfeld, Die Rechts
verfolgung im internationalen Verkehr Bd. 6 Teil II: Die Grund
sätze des Versailler Vertrags über die Liquidation und Beschlag
nahme deutschen Privatvermögens im Auslande S. 215 Anm. 46; 
Pörier Sequestration et liquidations des biens allemands en 
Alsace et Lorraine S. 160 flg.). Die Beklagte durfte daher davon 
ausgehen, daß eine ordnungsmäßige Liquidation, falls sie der Se
questration folgen werde, auch zur Zahlung der auf dem liquidierten 
Vermögen ruhenden Schulden führen müsse, ein Standpunkt, den 
auch die deutsche Regierung gegenüber der französischen Auffassung 
vertrat (Schalfejew Liquidationsschädengesetz S. 39, 40). Es be-



stand daher für die Beklagte die rechtliche Ungewißheit, ob eine etwa 
schon erfolgte oder noch erfolgende Auszahlung des Guthabens von 
Sequester an Sequester schuldbefreiende Wirkung für sie haben werde, 
wenn sie aus Mitteln der Zweigniederlassung erfolge. Daß sie in der 
Beurteilung dieser Frage fehlgegrisfen hat, kann ihr nicht zum Ver
schulden angerechnet werden angesichts der damals völlig unsicheren 
Rechtslage, die erst durch die spätere Rechtsprechung geklärt wurde. 

Dazu kommt aber schließlich, daß mit der Möglichkeit zu rechnen 
war, die Maßnahmen der Franzosen würden sich schon in kürzester Zeit 
auch gegenüber dem deutschen Rechtsstandpunkt nach dem Recht des 
Siegers durchsetzen und Deutschland werde zu ihrer Anerkennung 
gezwungen, wie es ja schließlich auch durch Art. 297 VersVertr. 
geschehen ist, auf Grund dessen die erfolgte Liquidierung und Zahlung 
des Guthabens vom Kläger als rechtswirksam anerkannt werden 
mußte. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen beruht es nicht 
auf Fahrlässigkeit, wenn die Beklagte nicht aus Mitteln ihrer Haupt
niederlassung Zahlung leistete, solange die Forderung des Klägers 
nicht freigegeben oder nicht klargestellt war, ob der Kläger aus Mitteln 
der Zweigniederlassung Befriedigung erlangen werde oder eine 
etwaige Zahlung an seinen Sequester als rechtswirksam werde hin
nehmen müssen. Danach kann die Beklagte aus den §§ 284, 286 
BGB. nicht haftbar gemacht werden.

Dagegen wird die Hilfserwägung des Berufungsrichters von 
der Revision der Beklagten vergebens angegriffen. Wie das Ober
landesgericht feststellt, hat die Mülhausener Filiale der Beklagten 
am 16. November 1918 — einen Tag vor dem Einrücken der 
Franzosen — von beiden Eheleuten den schriftlichen Auftrag er
halten, ihr Konto „per heute abzuschließen und an die Pfälzische 
Bank Filiale München zu überweisen". Dieser Auftrag ist nicht 
ausgeführt worden. Er war, wie der Berufungsrichter annimmt, 
als Eilauftrag gedacht, und die Auftraggeber hatten auch deutlich 
zum Ausdruck gebracht, daß sie um ihre Guthaben besorgt waren und 
sie schleunigst nach Deutschland überwiesen haben wollten.

In diesem Zusammenhang macht die Revision geltend, man 
habe damals für die Sicherheit der Bankguthaben nicht die geringsten 
Befürchtungen gehegt, worüber in der Vorinstanz Beweis angetreten 
worden sei (§ 286 ZPO.). Die Mge ist unbegründet. Angesichts 
der Feststellung, daß der Kläger und seine Frau um ihre Guthaben



besorgt waren — zudem, wie sich gezeigt hat, auch noch in richtiger 
Erkenntnis der Dinge —, und daß sie deswegen einen Eilauftrag 
erteilten, ist nicht zu erkennen, was es für ihr hierdurch begründetes 
Rechtsverhältnis zur Bank ausmachen könnte, wenn andere Personen 
damals nicht die gleichen Befürchtungen gehegt haben sollten. Dann 
ist es aber auch nicht rechtsirrtümlich, wenn der Berufungsrichter 
annimmt, ein unter diesen Umständen erteilter Eilauftrag habe bei 
Anwendung der im Kundenverkehr der Bank erforderlichen Sorg
falt noch am gleichen Tage ausgeführt werden müssen, und wenn 
er von der Beklagten den Entlastungsbeweis dahin verlangt, daß 
der Auftrag gleichwohl nicht mehr rechtzeitig habe ausgeführt werden 
können. Es kommt aber hierauf nicht einmal an, weil der Berufungs
richter positiv festgestellt hat nicht nur, daß der Auftrag in der Zeit 
bis zum 18. November morgens, sondern auch daß er noch im Laufe 
des 16. November, an dem die Bank bis nachmittags 2 Uhr gearbeitet 
habe, hätte ausgeführt werden können, wenn die Bank, die ihn als 
Eilauftrag entgegengenommen habe, ihn auch als eilig behandelt 
hätte. Gegenüber dieser tatsächlichen Annahme trifft die Beklagte 
auf alle Fälle wenigstens die Last des Gegenbeweises, daß sich die 
Ausführung des Auftrags aus besonderen Gründen im Laufe des 
16. November nicht mehr hätte erledigen lassen. Wenn demgegenüber 
die Revision darauf hinweist, es sei Beweis durch Sachverständige 
dafür angeboten, aber nicht erhoben, daß der Auftrag in den da
maligen Zeiten im Laufe des 16. November nicht mehr hätte erledigt 
werden können, so war das Berufungsgericht nicht genötigt, auf 
dieses Beweisanerbieten einzugehen, weil die Anhörung von Sach
verständigen im pflichtmäßigen richterlichen Ermessen steht und der 
Berufungsrichter daher berechtigt war, die Mithilfe von Sachver
ständigen abzulehnen, wenn er sich eine als Überzeugung genügende 
eigene Sachkunde beimaß (RGZ. Bd. 103 S. 386). Dies um so mehr, 
als sich diese seine Überzeugung nicht allein auf allgemeine Er
wägungen, sondern auch auf die am 16. November schon größtenteils 
durchgeführte Behandlung des Auftrags und auf die sonstigen Beweis
ergebnisse gestützt hat, die ihn in den Stand setzen konnten, sich eine 
eigene Meinung darüber zu bilden, ob sich der Auftrag bei sach
gemäßer Behandlung noch am 16. November hätte erledigen lassen 
können. Es kommt hiernach nicht darauf an, warum das Auftrags
schreiben selbst nicht als dringend bezeichnet und nicht lediglich zur



Abkürzung des Verfahrens die Überweisung des Rohsaldos beantragt 
worden ist; ebensowenig darauf, ob die Unterlassung — was der 
Berufungsrichter annimmt, die Revision aber beanstandet — auf ein 
Verschulden des C., des Angestellten der Filiale, zurückzuführen ist. 

Dem Einwand der Beklagten, daß der Auftrag, auch wenn er 
am 16. November noch bankmäßig erledigt worden wäre, doch wegen 
der damals schon bestehenden Postsperre nicht hätte ausgeführt 
werden können, begegnet der Berufungsrichter mit der tatsächlichen 
Feststellung, daß am 16. November der Briefverkehr nach Deutschland 
noch völlig unbehindert gewesen sei und daß die Züge über den Rhein 
sogar noch bis 18. November verkehrt hätten (wird näher ausgeführt). 

Aus diesen tatsächlichen Feststellungen hat der Berufungsrichter 
den bedenkenfreien Schluß gezogen, daß die Filiale in Mülhausen 
den Auftrag vom 16. November 1918 schuldhaft verzögert habe, 
sodaß seine Ausführung infolge der nach dem Einmarsch der Franzosen 
erlassenen Anordnungen unmöglich geworden und schließlich ganz 
unterblieben sei, während der Kläger bei rechtzeitiger Ausführung 
in der Lage gewesen wäre, über den an die Pfälzische Kreditbank in 
München überwiesenen Betrag dort zu verfügen. Für den hieraus 
erwachsenen Schaden hält er die Bellagte als Hauptniederlassung, 
die dieses Verhalten ihrer Filiale zu vertreten habe, nach §§ 662, 675, 
276 BGB. für verantwortlich. Diese Rechtsauffassung steht zur 
Frage der Haftung der Hauptniederlassung mit RGZ. Bd. 107 
S. 45, 46, Bd. 108 S. 267, Bd. 109 S. 362 im Einklang und ist 
auch im übrigen unbedenklich. (Es folgen Ausführungen über die 
Höhe des Schadens.)

Hiernach war die Revision der Beklagten zurückzuweisen. 
Dagegen ist die Revision des Klägers teilweise begründet. Sie 

rügt, daß der Berufungsrichter dahingestellt gelassen habe, ob nicht 
die Beklagte schon in Verzug geraten sei durch die Zahlungsauf- 
forderung vom 30. Dezember 1918, welche Frau M. gegenüber dem 
Direktor der Mülhausener Zweigniederlassung ausgesprochen habe. 
Es kommt jedoch darauf nicht an, da der Berufungsrichter festgestellt 
hat, daß der Kläger, wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig, d. h. 
am 16. November 1918, an die Pfälzische Bank in München über
wiesen worden wäre, doch vor dem 13. März 1919 (Tag der Mahnung 
der Hauptniederlassung) nicht darüber verfügt hätte. Diese Erwägung 
liegt aber auf tatsächlichem Gebiet...


